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Anfragebeantwo~tung 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg. Dr. G red 1 e rund 

g'enossen, betreffend das Verhalten behördlicher Qrgane in Sachen des Land·­

wirtes ~östenbauer in Grimmenstein, teilt Bundesminister für Justiz 

Dr. T s c h ade k folgendes mit: 

Der Landwirt Leopold Köstenbauer, Grimmenstein, führt schon seit 

September 1953 in der gegen ihn durchge~tihrten Exekutionssache des Bezirks­

gerichtes Aspan~Geechäftszahl E 485/51,versohiedentlich beim Bundesministeriun 

für Justiz Beschwerde. Er hat sich dabei zunächst seines Rechtsanwaltes 

Dr. Schallaböck bedient und in der Folge auch Überprüfungen durch Herantragen 

des Falles an den Herrn Bundeskanzler und den Herrn Vizekanzler angestrebt~ 

Die wiederh~lten eingehenden Überprüfungen der Akten und insbesondere der 

Behandlung des Zwangsversteigerungsverfahrens durch Landesgerichtsrat 

Dr. Mairhofer haQen zu Beanstandungen oder allfälligen dienstaufsichtsbehör~· 

lichen Massnahmen keinen Anlass gegeben. Auch die auf Grund der vorliegenden 

Anfrage erfolgte nunmehrige neuerliche eingehend~ Überprüfung hat keinen solcbe n 

Anlass ergeben. Soweit der I nhalt v0n Entscheidungen vom Beschwerdeführer a~· 

gef~chten wird, darf ich darauf hinweisen, dass es sich um Angelegenheiten der 

Rechtsprechung handelt, in die einzugreifen mir ' auf Grund der österreichischen 

Bundesverfassung verwehrt ist .. Auch die Entscheidung der Frage, ob "berechtigte 

Einwendungen" Köstenbauers vorlagen, stellt eine Angelegenheit der unabhängige"\ 

Rechtsprechung daro 

Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 1 aS Vr 1382/56, 
Hv 47/56 vom 4. April 195~ wurde Leopold Köstenbauer vcn der Anklage wegen 
§ 209 StG. freigesprochen. Das Strafgericht hat aber ausdrücklich ausgesprochen. 
dass die Beschuldigungen, die der Angeklagte eege~ lC~eDr ~Matthi a3 MB~rhofe~ 
erhoben hat, objektiv falsch sind~ 

Da~ Gericht billigte dem Angeklag~en zu, das s er sich verrar.~habe, 
weil er als L?ie davon ausgegangen sei, dass der Rechtsanwelt - der den Stand ~ 
punkt des Angeklagten im Exekutionsverfahren vertreten hate, als der erfahre· · 
ne Jurist, Kenner des Gesetzes und bewandert im Recht s leben, sich weigern 
würde, einen unh al tbar~m Standpunkt zu vertreten und c.. b jekti v Fichtiges z,u 
bekämpfen. Demnach wurde dem Angeklagten guter Glaube zngebilligt" Nur die s 
hat zu seinem Freispruoh geführt. 

Ich beehre mich abschlieesend festzustell en) dass ich dem in der 
Anfrage der Herren Abgeordneten Dr . Gredler und Gen~s sen ge st ellte~ Begehren 
nach Überprüfung des Falles Köstenbauer entsprochen h ;"l,be~ ei n Anlass zu einem 
dienstaufsichtsbehördliohen Einschrei ten jedoch nicht v( ',rliegt ~ 
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